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(201 Gesetz, die Veranstaltung von Tänzen betreffend, vom 14. März 1896.

Wir Carl Alexander,
von Gottes Gnaden

Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach, Landgraf in Thüringen,
Markgraf zu Meißen, gefürsteter Graf zu Henneberg, Herr zu

Blankenhain, Neustadt und Tautenburg
2c. 2c.

verordnen in Betreff der Veranstaltung von Tänzen unter Aufhebung des
Gesetzes vom 19. März 1879 — Regierungs-Blatt Seite 81 — mit Zu-
stimmung des getreuen Landtags, was folgt:

§ 1.
Oeffentliche Tänze dürfen nur mit eingeholter Erlaubniß der zuständigen

Ortspolizeibehörde veranstaltet werden.
Als öffentliche Tänze gelten alle in öffentlichen Lokalen und an öffent-

lichen Plätzen veranstalteten Tänze, auch wenn die dazu benutzte Räumlichkeit
für die Dauer des Tanzes den Theilnehmern ausschließlich überlassen ist, in-
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